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Merkblatt 
 
bei der Beantragung einer Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz müssen nachste-
hend aufgeführte Unterlagen zur Antragsbearbeitung vorliegen: 
 
1. Auflistung aller Räume (Größe in qm, Raumhöhe. z. B., Küche = 10 qm, 

2,50m hoch) 
 

2. Einwandfreie Maßstab gerechte Grundrisszeichnung aller Betriebsräume, 
3-fach. Räume die konzessioniert werden sollen, müssen deutlich gekenn-
zeichnet sein. 
 

3. Auszug aus dem Liegenschaftskataster, 3-fach, Hauptstr. 101 
 

4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes Leverkusen, 
Marie-Curie-Str. 
 

5. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadtkasse des Wohnsitzes,  
Miselohestr. 4 
 

6. Unterrichtungsnachweis der Industrie- und Handelskammer – Kopie - 
 

7. Führungszeugnis (Auskunft an eine Behörde, Belegart 0), zu beantragen im 
Bürgerbüro - In eiligen Fällen bitte per FAX beantragen - 
 
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Auskunft an eine Behörde, Be-

legart 0), zu beantragen im Bürgerbüro - In eiligen Fällen bitte per FAX 
beantragen - 

 
8. Nachweis über Hygienebelehrung durch den Fachbereich Gesundheit und 

Soziales (Alte Gesundheitszeugnisse werden umgeschrieben), Miselohestr. 4 
 

9. Kopie des Mietvertrages 
 

10. Ausdruck Schuldnerverzeichnisabfrage aus dem Vollstreckungsportal 
(www.vollstreckungsportal.de) 
 

11. Für juristische Personen ist bei der Antragstellung ferner ein Auszug aus dem 
Handels- bzw. Vereinsregister und eine Ausfertigung des Gesellschaftsvertra-
ges bzw. der Satzung vorzulegen. 

 
Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine juristische Person (AG, 
GmbH, e.V.) so sind die Zuverlässigkeitsnachweise sowohl für die juristische 
Person als auch für die vertretungsberechtigten natürlichen Personen (Ge-
schäftsführer, Vorstandsmitglied und Vorsitzende) bei der Antragstellung vor-
zulegen. 
 

http://www.vollstreckungsportal.de/
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Alle Unterlagen sind am Wohnort zu beantragen. 
 
Die Bearbeitung des Antrages ist erst dann möglich, wenn alle aufgeführten 
Unterlagen vollständig vorgelegt werden. 
 
Stadt Leverkusen 
Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr 
Miselohestr. 4 
51379 Leverkusen 
 
Ansprechpartner 
 
 0214/406-36135, Herr Turkusic 
 
 0214/406-36134, Frau Eichner 
 
FAX-Nr. 0214/406-36002 
 
Zu Rückfragen bezüglich Kücheneinrichtung/Hygiene usw. 
 
 0214/406-3945 bis 3949 in der Zeit von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr 


